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Bericht des Abgeordneten Christ 

L Allgemeines 

1. Der Deutsche Bundestag hat in seiner 23. Sit-
zung am 22. März 1973 den Regierungsentwurf 
an den Ausschuß für Jugend, Familie und Ge-
sundheit federführend und an den Haushaltsaus-
schuß nach § 96 GO BT überwiesen. 

Der Ausschuß für Jugend, Familie und Gesund-
heit nahm die Beratung am 19. September 1973 
auf. Nach mehreren weiteren Beratungen wurde 
der  Entwurf am 5. Dezember 1973 in der aus 
Drucksache 7/1511 ersichtlichen Fassung verab-
schiedet. 

Der Haushaltsausschuß wird seinen Bericht ge-
sondert vorlegen. 

2. Die Diskussion des Änderungsgesetzes im Aus-
schuß für Jugend, Familie und Gesundheit war 
allseitig geprägt von der Erkenntnis, daß die So-
zialhilfe einerseits ausgebaut und eine Reihe 
von einzelnen Leistungen verbessert werden 
müssen, und zwar sowohl im Hinblick auf so-
zialpolitische Erfordernisse wie auch mit Rück-
sicht auf die wirtschaftliche Entwicklung, daß 
aber die finanziellen Möglichkeiten der haupt

-

sächlichen Kostenträger, nämlich Länder und 
Kommunen, nicht überfordert werden dürfen. 

Unter diesen übergeordneten Gesichtspunkten 
war es notwendig, Kompromisse zu schließen, 
zwischen einem wünschbaren weitgehenden Aus-
bau der Sozialhilfe einerseits und dem im gegen-
wärtigen Zeitpunkt Möglichen und Vertretbaren 

andererseits. Die Änderungen und Ergänzungen, 
die der Ausschuß auf ,der Grundlage des Regie-
rungsentwurfs beschlossen hat, sind aus diesem 
Grunde als ein weiterer Schritt auf dem Wege 
der Fortentwicklung der Sozialhilfe anzusehen, 
dem in absehbarer Zeit weitere Schritte folgen 
müssen. 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang in-
des noch, daß sich der Ausschuß für Jugend, Fa-
milie und Gesundheit dort, wo ihm Leistungs-
verbesserungen unabdingbar erschienen, trotz 
der daraus resultierenden finanziellen Belastung 
der Kostenträger für diese Verbesserungen ent-
schieden hat. Er traf diese Entscheidungen in 
der Überzeugung, daß es nicht angeht, gerade 
und in vollem Umfang diejenigen mit finanziel-
len und wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu be-
lasten, die ohnedies am Rande der Gesellschaft 
stehen und die der besonderen Unterstützung 
dieser Gesellschaft eben 'deshalb bedürfen. 

Ohne Einschränkung billigte der Ausschuß die 
wesentlichen Vorschläge des Regierungsent-
wurfs, nämlich die Erweiterung der Bestimmun-
gen über die Eingliederungshilfe für Behinderte, 
die Erhöhung des Pflegegeldes unter besonderer 
Berücksichtigung der Schwerstbehinderten, den. 
Ausbau der Hilfe für sozial Gefährdete, die Er-
weiterung der besonderen Einkommensgrenze 
für die Hilfe in besonderen Lebenslagen, die 
Einschränkung des Rückgriffs auf Unterhalts-
pflichtige und die laufende Anpassung von Fest-
beträgen an die Entwicklung der Regelsätze 
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oder der Einkünfte von Arbeitnehmern. Anson-
sten folgte der Ausschuß einigen Anregungen 
der Bundesregierung, die durch die Entwicklung 
seit der ersten Einbringung des Entwurfs be-
dingt sind oder der Klarstellung aufgetretener 
Zweifelsfragen dienen. In einzelnen Punkten 
ging der Ausschuß über die Vorschläge des Ent-
wurfs hinaus und beschloß einstimmig ergänzen-
de Verbesserungen. Er ging dabei u. a. von der 
Erwägung aus, daß es notwendig ist, im Hin-
blick auf die in anderen Sozialleistungsberei-
chen vollzogenen Leistungsverbesserungen den 
Leistungsrahmen der Sozialhilfe dieser Entwick-
lung anzugleichen. Das gilt insbesondere für die 
Leistungen zugunsten Behinderter und Pflegebe-
dürftiger. 

Hinsichtlich der Bestimmungen über die Einglie-
derungshilfe für Behinderte hielt es der Aus-
schuß für erforderlich, als wesentliches Ziel die 
Teilnahme des Behinderten am Leben in der Ge-
meinschaft stärker als bisher zum Ausdruck zu 
bringen. Weiter sprach sich der Ausschuß für 
eine Erleichterung der Leistungsvoraussetzun-
gen bei der Ausbildungshilfe in Anpassung an 
die entsprechenden Regelungen im Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz aus. Eingeführt wer-
den soll die Übernahme von Beiträgen für eine 
angemessene Altersversicherung der Pflegeper-
sonen durch die Sozialhilfeträger einschließlich 
der Aufwendungen für eine Nachentrichtung 
von Rentenversicherungsbeiträgen entsprechend 
der für die Kriegsopferversorgung getroffenen 
Regelung. Schließlich bemühte sich der Aus-
schuß um eine Verbesserung der Altenhilfe. 

Insbesondere im Zusammenhang mit Vorschlä-
gen der Opposition bezüglich Gewährung von 
finanziellen Leistungen ohne Rücksicht auf Ein-
kommen und Vermögen im Falle der Blindenhil

-

fe — § 67 — und der Hilfe zur Pflege — § 69 — 
setzte sich schließlich die  Auffassung durch, daß 
sich eine solche Regelung kaum noch im Rah-
men der Gesetzgebungsbefugnis des Bundes 
nach Artikel 74 GG halten würde. 

Weitere Vorschläge der Opposition, die auf eine 
Freistellung von Einkommens- und Vermögens-
teilen von der Anrechnung in der Sozialhilfe 
hinausgelaufen wären, wurden von der Aus-
schußmehrheit mit der Begründung ,abgelehnt, 
daß eine Rückkehr zur „gehobenen Gruppenfür-
sorge" nicht beabsichtigt bzw. es nicht Aufgabe 
der Sozialhilfe sein könne, außerhalb ihrer Auf-
gabe liegende Zwecke, z. B. die Vermögensbil-
dung, zu fördern. 

Im Rahmen der Beratung des Entwurfs befaßte 
sich der Ausschuß auch mit dem Ersten Bericht 
der Bundesregierung nach § 126 c des BSHG 
über die Durchführung und den Erfolg der Maß-
nahmen aufgrund der Bestimmungen des Ab-
schnitts 12 BSHG — Drucksache 7/654 —. Er 
stellte fest, daß nach dem Ergebnis dieses Be-
richts die Erwartungen, die an die im 12. Ab-
schnitt getroffenen Regelungen geknüpft wur-
den, sich in keiner Weise erfüllt haben. Gerade 
diese Tatsache macht es nach Auffassung des 

Ausschusses erforderlich, sich intensiv mit dem 
Bericht zu befassen und Lösungsmöglichkeiten 
vor allem hinsichtlich ,der Meldepflicht zu su-
chen. Eine solche umfangreiche Beratung würde 
die Verabschiedung des vorliegenden Entwurfs 
unvertretbar hinausgezögert haben. Der Aus-
schuß entschied sich .deshalb einmütig dafür, 
den Bericht später, ggf. im Zusammenhang mit 
der Beratung des zu erwartenden Entwurfs eines 
Rehabilitationsangleichungsgesetzes, erneut auf 
die Tagesordnung zu setzen. 

Im Interesse der Weiterentwicklung der Sozial-
hilfe hielt der Ausschuß schließlich die reprä-
sentative Untersuchung bestimmter Tatbestände 
für erforderlich. Eine Aufforderung an die Bun-
desregierung, diese Untersuchungen durchzu-
führen, sowie einige weitere Anliegen des Aus-
schusses haben ihren Niederschlag in dem Ent-
wurf eines Entschließungsantrags gefunden. 

II. Zu einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 13) 

Der Ausschuß hielt es für angezeigt, über den 
Regierungsentwurf hinausgehend im Rahmen der 
Hilfe zum Lebensunterhalt die Übernahme von 
Krankenversicherungsbeiträgen für solche Hilfe-
empfänger vorzusehen, die gemäß § 313 der Reichs-
versicherungsordnung sich freiwillig weiterversi-
chern wollen. Dies dürfte auf der  anderen Seite zu 
einer Entlastung der Sozialhilfe in anderen Berei-
chen, insbesondere in der Krankenhilfe, führen. 

Zu Artikel 1 Nr. 6 b (§ 24 Abs. 2 Satz 1) 

Im Hinblick darauf, daß nach § 35 Abs. 1 des 
Bundesversorgungsgesetzes Blinde stets die Pflege-
zulage nach Stufe III erhalten, hat  es der Ausschuß 
einstimmig für angemessen gehalten, den Kreis der 
Behinderten, die den Blinden gleichgestellt werden 
sollen, entsprechend durch Einbeziehung der Behin-
derten zu erweitern, deren Behinderung so schwer 
ist, daß sie als Beschädigte die Pflegezulage nach 
Stufe III BVG erhalten würden. Diese Erweiterung 
hat Auswirkungen auf die §§ 69 und 81 des Geset-
zes, wo der Personenkreis des § 24 Abs. 2 Satz 1 in 
Bezug genommen wird. 

Zu Artikel 1 Nr. 10 bis 13 (§§ 31 bis 35) 

Im Rahmen der Bestimmungen über die Ausbil-
dungshilfe ist der Ausschuß dem Vorschlag des 
Bundesrates auf Einbeziehung des Besuches einer 
Berufsaufbauschule gefolgt. 

Der Ausschuß hat darüber hinaus beschlossen, 
die Leistungsvoraussetzungen in § 32 Abs. 3, die 
bisher Leistungen über dem Durchschnitt verlang-
ten, auf das Maß zurückzuführen, das im Ergebnis 
auch für den Bereich der Ausbildungsförderung 
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
gilt. 
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In den §§ 31, 32 und 35 ist eine positive Klarstel-
lung der Zweifelsfrage erfolgt, ob für den Besuch 
einer Förderschule für junge Aussiedler Ausbil-
dungshilfe nach ,dem Bundessozialhilfegesetz ge-
währt werden kann. 

Zu Artikel 1 Nr. 14 bis 14 b (§§ 37, 38) 

Der Vorschlag des Regierungsentwurfs, einen 
Rechtsanspruch auf Maßnahmen zur Früherken-
nung von Krankheiten entsprechend der Regelung 
in  den  §§ 181 bis  181 b der Reichsversicherungsord-
nung zu geben, fand die einmütige Zustimmung des 
Ausschusses. 

Die zusätzlich für § 37 Abs. 3 und § 38 Abs. 2 vor-
gesehenen Änderungen sind eine Folge der  im Ge-
setz über die Krankenversicherung der Landwirte 
getroffenen Regelung. 

Zu Artikel 1 Nr. 15 (§ 39) 

Hier begrüßte der Ausschuß einmütig den Vor-
schlag auf Einführung einer Generalklausel an Stel-
le der bisherigen Aufzählung von Behinderungsar-
ten im Gesetz, die sicherstellen soll, daß künftig 
alle wesentlich und nicht nur vorübergehend Be-
hinderten ohne Rücksicht auf Art und Ursache ih-
rer Behinderung einen Rechtsanspruch auf Einglie-
derungshilfe erhalten sollen, desgleichen diejeni-
gen, die von einer solchen Behinderung bedroht 
sind. 

Darüber hinaus hat es der Ausschuß für erforder-
lich gehalten, § 39 Abs. 3 hinsichtlich der Aufgabe 
der Eingliederungshilfe neuzufassen und dabei die 
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft als Ziel 
der Eingliederungshilfe besonders deutlich werden . 
zu lassen. 

Zu Artikel 1 Nr. 16 (§ 40 Abs. 1) 

Nach Auffassung des Ausschusses hat unter den 
vor allem in Betracht kommenden Maßnahmen der 
Eingliederungshilfe die Hilfe bei der Beschaffung 
und Erhaltung einer den besonderen Bedürfnissen 

,des Behinderten entsprechenden Wohnung große 
Bedeutung. Weiter hielt es der Ausschuß für erfor-
derlich, die Hilfe zur Teilnahme am Leben in der 
Gemeinschaft ausdrücklich aufzuführen; ihre nähe-
re Ausgestaltung wird in der Verordnung nach § 47 
erfolgen müssen. Im übrigen folgte der Ausschuß 
den Vorschlägen des Regierungsentwurfs zu dieser 
Vorschrift. 

Zu Artikel 1 Nr. 17 (§ 43) 

Die vom Regierungsentwurf vorgesehene Aus-
dehnung des Anwendungsbereichs des Absatzes 2 
auf alle Behinderten, ,die das 21. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, fand die uneingeschränkte 
Zustimmung des Ausschusses. Desgleichen die er-
leichterte Möglichkeit, Absatz 2 auch dann zur An-
wendung zu bringen, wenn der Behinderte das 
21. Lebensjahr bereits vollendet hat. 

Zu Artikel 1 Nr. 20 bis 21 (§ 67 Abs. 1 und 6, § 69 
Abs. 3) 

Die vorgesehene Herabsetzung der Altersvoraus-
setzung vom dritten auf ,das erste Lebensjahr für 
die Blindenhilfe und die Gewährung des Pflegegel-
des wurde vom Ausschuß einstimmig gebilligt. 

Zu Artikel 1 Nr. 21 (§ 69) 

Die vorgesehene Neufassung des § 69 einschließ-
lich der Regelung des Absatzes 6 über die regelmä-
ßige Anpassung der Leistungen wurde vom Aus-
schuß gebilligt. Er sah es jedoch außerdem als er-
forderlich an, eine Regelung zu treffen, die gewähr-
leistet, daß in Zukunft die Alterssicherung der 
Pflegepersonen unabhängig von den unmittelbar 
mit der Pflege zusammenhängenden Kosten durch 
die Sozialhilfe ermöglicht wird. Der Ausschuß hielt 
es zwar von der Sache her für wünschenswert, den 
Zeitraum für die regelmäßige Anpassung des Pfle-
gegeldes — Absatz 6 — auf ein Jahr zu verkürzen, 
hat aber von einem entsprechenden Vorschlag we-
gen der damit verbundenen nicht unerheblichen 
Kosten zunächst Abstand genommen, jedoch seiner 
Auffassung in einer dahin gehenden Prüfungsauffor-
derung an ' ,die Bundesregierung Ausdruck gege-
ben. 

Dagegen fand keine Zustimmung der Vorschlag 
der Opposition, das erhöhte Pflegegeld nach § 69 
Abs. 3 Satz 2 an die Höhe ,der Pflegezulage nach 
Stufe III des Bundesversorgungsgesetzes zu binden. 
Ausschlaggebend hierfür waren neben systemati-
schen Bedenken auch die mit diesem Vorschlag 
verbundenen erheblichen finanziellen Mehraufwen-
dungen. 

Zu Artikel 1 Nr. 22 (§ 72) 

Der Ausschuß begrüßte einmütig die Absicht der 
Bundesregierung, durch eine konkretisierende Neu-
gestaltung des § 72 im Bereich der Sozialhilfepraxis 
die Hilfe für solche Personen zu aktivieren, bei de-
nen besondere soziale Schwierigkeiten der Teilnah-
me am Leben in der Gemeinschaft entgegenste-
hen. 

In diesem Zusammenhang ergab die Aussprache, 
daß hier wie bei der Eingliederungshilfe in geeigne-
ten Fällen die Aufstellung eines Gesamtplanes von 
besonderer Bedeutung ist. Demgemäß beschloß der 
Ausschuß, Absatz 4 entsprechend zu ergänzen. 

Zu Artikel 1 Nr. 23 (§ 75) 

Mit der Neufassung des § 75 verfolgt ,der Regie-
rungsentwurf insbesondere das Ziel, die zur Zeit 
geltenden Bestimmungen an die Entwicklung auf 
dem Gebiet der Altenhilfe anzupassen. Eine solche 
Anpassung ist auch ein besonderes Anliegen des 
Ausschusses, der in  der  Verbesserung der Altenhil-
fe insgesamt eine vorrangige Aufgabe der Sozialpo-
litik sieht. Der Ausschuß billigte deshalb einmütig 
die Vorschläge der Bundesregierung; zusätzlich 
folgte er einem Antrag der Opposition,  die  Hilfe 
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zur Inanspruchnahme altersgerechter Dienste in 
den Maßnahmenkatalog des Absatzes 2 aufzuneh-
men. Die weitere Umgestaltung der Vorschrift be-
ruht auf redaktionellen Erwägungen. 

Im Zusammenhang mit der Beratung des § 75 be-
faßte sich der Ausschuß auch mit der Frage ver-
günstigter Telefonanschlüsse für ältere Menschen, 
die auf einen solchen Anschluß angewiesen sind. 
Der Ausschuß hält es für erforderlich, daß sich die 
Träger der Sozialhilfe in diesen Fällen gegenüber 
den Dienststellen der Bundespost verstärkt für der-
artige Bedürfnisse einsetzen und Möglichkeiten zur 
Unterstützung prüfen. Von der Deutschen Bundes-
post erwartet der Ausschuß, daß sie Anträge hilfs-
bedürftiger älterer Menschen auf einen Telefonan-
schluß bevorzugt berücksichtigt. 

Zu Artikel 1 Nr. 25 (§ 79) 

Die idurch den Entwurf vorgesehene Dynamisie-
rung des Familienzuschlags durch Anlehnung an 
den Regelsatz eines Haushaltsvorstandes und damit 
an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten wur-
de vom Ausschuß einmütig gebilligt. 

Zu Artikel 1 Nr. 26 (§ 81) 

Die Erweiterung des Anwendungsbereiches der 
Besonderen Einkommensgrenze entsprechend dem 
Regierungsentwurf wurde vom Ausschuß ebenfalls 
gutgeheißen. Der Ausschuß übernahm über den 
Entwurf hinaus den Vorschlag des Bundesrates, 
dem auch die Bundesregierung zugestimmt hat, die 
länger dauernde Anstaltspflege — Absatz 1 Nr. 5 —
in den Anwendungsbereich der Bestimmung einzu-
beziehen. Der Ausschuß begrüßte weiterhin die in 
Absatz 2 und Absatz 3 vorgesehene Gleichstellung 
der Behinderten nach § 24 Abs. 2 Satz 1 mit . den 
Blinden. 

Die sachliche Berechtigung des Antrages der Op-
position auf Erhöhung der Grundbeträge nach Ab-
satz 1 von 700 auf 750 DM wurde anerkannt. Wenn 
der Ausschuß gleichwohl diesem Vorschlag nicht 
gefolgt ist, so waren hierfür einzig ausschlagge-
bend die mit seiner Verwirklichung verbundenen 
erheblichen finanziellen Mehraufwendungen. 

Zu Artikel 1 Nr. 27 a (§ 84) 

Dem Vorschlag des  Bundesrates auf Anfügung ei-
nes Absatzes 3 stimmte der Ausschuß aus den vom 
Bundesrat aufgezeigten Gründen zu. 

Zu Artikel 1 Nr. 30 (§ 91) 

Der Regierungsentwurf sieht in Übereinstimmung 
mit den Bedürfnissen der Sozialhilfepraxis eine we-
sentliche Einschränkung der Möglichkeit zur Her-
anziehung Unterhaltspflichtiger zum Ersatz der 
Aufwendungen der Sozialhilfe vor, des weiteren  — 
in  Absatz 3 — eine Verstärkung der Härteklausel. 
Auch der Ausschuß hielt eine solche Regelung für 
dringend erforderlich, zumal auch der mit der Her- 

anziehung entfernterer Unterhaltspflichtiger ver-
bundene Verwaltungsaufwand in den meisten Fäl-
len in keinem vernünftigen Verhältnis steht zu den 
auf diese Weise erzielten Einnahmen. 

Der Ausschuß war jedoch der Auffassung, daß es 
im Rahmen der Härtefallregelung des Absatzes 3 
erforderlich sei, den Fall besonders hervorzuheben, 
daß einem Behinderten oder einem Pflegebedürfti-
gen, der unterhaltspflichtige Eltern hat, im Erwach-
senenalter Eingliederungshilfe für Behinderte oder 
Hilfe zur Pflege gewährt werden muß. In solchen 
Fällen soll künftig grundsätzlich unter Härtege-
sichtspunkten von der Inanspruchnahme der Eltern 
abgesehen werden. 

Zu Artikel 1 Nr. 32 (§ 92 a) 

Entsprechend der bei § 91 getroffenen Einschrän-
kung stimmte der Ausschuß auch der Beschränkung 
der Heranziehung zum Kostenersatz bei schuldhaf-
tem Verhalten zu. Dabei ließ er sich von der Erwä-
gung leiten, daß der Hinführung des Ersatzpflichti-
gen zur Bereitschaft, künftig unabhängig von So-
zialhilfe zu leben, vorrangige Bedeutung .beigemes-
sen werden müsse. 

Zu Artikel 2 

Die vorgesehene Übernahme von Aufwendungen 
zur Nachentrichtung von Rentenversicherungsbei-
trägen für Pflegepersonen entspricht Artikel 2 des 
Fünften Anpassungsgesetzes für die Kriegsopfer-
versorgung. 

Zu Artikel 3 (§ 4) 

Der Ausschuß schlägt das Inkrafttreten des Ge-
setzes für ,den 1. April 1974 vor. Dabei berücksich-
tigt er, daß die Träger der Sozialhilfe einen gewis-
sen Zeitraum benötigen, um sich auf die geänderte 
Gesetzeslage einzustellen. Andererseits wünscht 
der Ausschuß, daß das Gesetz zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt in Kraft tritt. 

Zu den Kosten 

Der Ausschuß war einmütig der Auffassung, daß 
die durch das Gesetz zu erwartenden Mehraufwen-
dungen für die  Haushalte der Länder und Gemein-
den finanzwirtschaftlich tragbar sind. Er schloß 
sich der Auffassung der Bundesregierung an, ,daß es 
aus !den in ihrer Gegenäußerung zur Stellungnahme 
des Bundesrates angeführten Gründen weder sach-
gerecht noch erforderlich wäre, eine Beteiligung 
des Bundes an Sozialhilfeaufwendungen allgemein 
oder an einzelnen Hilfen vorzusehen. 

Bonn,  den  5. Dezember 1973 

Christ 

Berichterstatter 


